
Angebote des Vereins 

1. Betreuung und Begleitung 

a. Hilfe im Haushalt 
b. Einkaufshilfe 
a. Mobilitätshilfe, Begleitung  
c. Organisation von Gesprächskreisen 

 
2. Lebenshilfe 

a. Behördenhilfe, Behördengänge 
b. Flüchtlingshilfe 
c. Konfliktberatung 
d. Seelsorge 

 
3. Gemeinschaftsfördernde Aktivitäten 

a. Organisation von sozialen Kontakten 
b. Organisation von Ausflügen,  

Wanderungen 
c. Organisation von gemeinsamen Kursen 
d. Gemeinsamer Besuch von Theater,  

Konzert oder Museum 
 
4. Vermittlungsleistungen 

a. Vermittlung von Haushaltshilfe 
b. Vermittlung von Gartenpflege 
c. Vermittlung von Handwerkern 

 
Weitere Ideen und Anregungen sind erwünscht. 

 Wie sind wir zu erreichen? 
 

 
 
Adresse: 

„Fenster der Hoffnung Berlin-Marzahn“ e.V. 
Alt-Marzahn 61 
12685 Berlin-Marzahn 
 
Internet:  www.fenster-der-hoffnung.de 
E-Mail:  info@fenster-der-hoffnung.de 
Telefon: 0162 / 955 29 58 
Konto:  IBAN DE59 5206 0410 0003 9003 80 
 
Sprechzeiten: 

Montags von 15:00 bis 16:30 
im Gemeindehaus Alt-Marzahn 61 
 
Vorstand: 

Herr Dr. Klaus Ringhand  
Herr Mario Peukert 

 

 
 

http://www.fenster-der-hoffnung.de/
mailto:info@fenster-der-hoffnung.de


Beitrittserklärung 
 
Hiermit beantrage ich meine Mitgliedschaft im 
Verein „Fenster der Hoffnung Berlin-Marzahn“ 
e.V. 
 
Name:  __________________________ 
 
Vorname: __________________________ 
 
Geburtsdatum: ___ . ___ . _________ 
 
Adresse 
Straße: _________________________ 
 
PLZ, Ort: __________________________ 
 
Telefon: __________________________ 
 
E-Mail: __________________________ 
 
Datum, Unterschrift:  
 
 ______.._________________________ 

Was erwarte ich vorrangig vom Verein (siehe 
Angebote des Vereins auf Rückseite)? 
 
_______________________________________ 
 
_______________________________________ 
Welche Leistungen kann ich einbringen in den Ver-
ein (siehe Angebote des Vereins auf Rückseite)? 
 
_______________________________________ 
 
_______________________________________ 

 Auszug aus der Satzung, Vereinszweck 
§ 2 

 
Vereinszweck 

 
1. Zweck des Vereins ist die Förderung der 
Jugend– und der Altenhilfe. 
 

2. Ältere und alte Menschen, körperlich oder 
geistig Behinderte sowie sozial bedürftige oder 
benachteiligte Menschen werden mittels Alltags-
hilfen unterstützt, um ihnen das Leben aufgrund 
ihres Alters in ihrem Umfeld zu erleichtern oder zu 
ermöglichen und den genannten Gruppen eine 
Hilfe zur Teilhabe an unserer Gesellschaft zu geben. 

 

3. Beratung, Begleitung durch das tägliche 
Leben und Betreuung der angesprochenen Perso-
nen, jenseits der standardisierten Pflegeleistungen 
der häuslichen Krankenpflege, sind Inhalte des 
Vereins. 

 

4. Der Verein verfolgt unmittelbar und aus-
schließlich gemeinnützige und ideelle Zwecke. 

 

5. Der Verein sucht die enge Zusammenarbeit 
mit der Ev. Kirchengemeinde Berlin-Marzahn sowie 
der Ev. Kirche Berlin-Brandenburg-Schlesische 
Oberlausitz (EKBO), anderen Kirchen und Frei-
kirchen sowie dem Diakonischen Werk Berlin-
Brandenburg. Der Verein orientiert sich an den 
christlichen Werten der Nächstenliebe und ver-
sucht, diese Werte den Menschen nahe zu bringen. 
Er unterstützt Tagungen, Diskussionsrunden, 
Seminare und Lehrveranstaltungen. 

 

 Auszug aus der Satzung, Mitgliedschaft 
§ 4  

 
Mitgliedschaft 

 
1. Mitglieder können natürliche und juristische 
Personen werden, die bereit sind, die Ziele des 
Vereins zu unterstützen. 
Der Verein umfasst  
a. Ordentliche Mitglieder mit Sitz und Stimme 
b. Fördermitglieder mit beratender Funktion oh-

ne Stimmrecht. 
 
2. Die Mitgliedschaft ist schriftlich beim Vor-
stand zu beantragen. Der Vorstand entscheidet mit 
einfacher Mehrheit über die Aufnahme. 
 
3. Alle Mitglieder haben die in der Mitglie-
derversammlung festgelegten Mitgliedsbeiträge zu 
zahlen. Die Beitragshöhe kann durch persönliche 
Härten natürlicher Mitglieder durch Beschluss des 
Vorstandes ausgesetzt oder ermäßigt werden. Eine 
Beitragsordnung wird erstellt. 
Juristischen Personen steht diese Möglichkeit nicht 
zu. 
 
(Mitgliedsbeitrag laut Beschluss der Mitglieder-
versammlung: pro Monat:  1,50 € 
   pro Jahr:  18,00 €) 
 
4. Die Mitgliedschaft erlischt durch Tod oder 
Auflösung, Austritt oder Ausschluss. 
Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand mit 
einfacher Mehrheit, wenn: …(siehe Satzung) 

 

 


